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Beschlussvorlage 
 

Geschäftsbereich 
 
Ressort / Stadtbetrieb 
 
 

Umwelt, Grünflächen und Geodaten 
 
Ressort 102 - Vermessung, 
Katasteramt und Geodaten 
 
 

Bearbeiter/in 
Telefon (0202) 
Fax (0202) 
E-Mail 
 

Gerd Langner 
563 5215 
563 8485 
gerd.langner@stadt.wuppertal.de 

Datum: 
 
Drucks.-Nr.: 

07.10.2002 
 
VO/0661/02 

öffentlich 

Sitzung am Gremium  Beschlussqualität 

13.11.2002 Bezirksvertretung Vohwinkel Entscheidung 
19.11.2002 Verkehrsausschuss Kenntnisnahme 

 

Benennung des unbenannten Straßenstücks der L 357 n 

 
Grund der Vorlage 

 
Straßenbenennung 
 
Beschlussvorschlag 

 
Die Straßenstücke der L 357 n zwischen der Stadtgrenze zu Solingen und dem Westring und 
die Verlängerung der Eipaßstraße auf Wuppertaler Gebiet werden benannt und erhalten den 
Namen 
 

A – B – C Westring 
 

B – D  Eipaßstraße 
 

 
Einverständnisse 
 
 

 
Unterschrift 

 
Bayer  
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Begründung 
 
Anlass und Straßennamenswahl 
 

Die L 357 n ist sowohl in Solingen als auch auf dem Stadtgebiet Wuppertals (A-B-C) nicht 
benannt. Das aus südlicher Richtung einmündende Straßenstück führt auf Solinger 
Gebiet den Namen Eipaßstraße, auf Wuppertaler Gebiet (B-D) jedoch keinen Namen. 
Damit zukünftig für diese unbenannten Straßenstücke eine klare Ortsangabe gegeben 
werden kann, ist es erforderlich, diese Straßenstücke zu benennen. Für das südlich 
einmündende Straßenstück ist die Weiterführung des schon auf Solinger Stadtgebiet 
verwendeten Straßennamens Eipaßstraße sinnvoll. Für das unbenannte Wuppertaler 
Straßenstück der L 357 n wird der Straßenname Westring weitergeführt. 
 
 
Auswirkung 

 
Nach Auskunft der Stadt Solingen wären keine Gebäude von dieser Maßnahme betroffen. 
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